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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Norm

GmbHG §10

Rechtssatz

Ein Betrag, den sich ein Gesellschafter nur zum Zweck der vorübergehenden Einlage ausgeliehen hat und zu dessen

Rückzahlung sich die Geschäftsführer gegenüber dem Gläubiger verp2ichtet haben, ist der Gesellschaft wegen der

Rückzahlungsverp2ichtung nicht endgültig zuge2ossen. Zur freien Verfügung der Geschäftsführer steht der Geldbetrag

nur, wenn er für die Gesellschaft ein reines Aktivum ist.
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